
Gebühren gültig ab 01.01.2024

mit Schlachttier-

Untersuchung

ohne Schlachttier-

Untersuchung

€/Tier €/Tier

Rind
29,00 24,00

Einhufer (Pferd)

mit Trichinenuntersuchung
48,00 41,00

Schwein mit Trichinenuntersuchung
24,00 21,00

Schaf / Ziege 14,00 12,00

Gehegewild/erlegtes Wild
2

Rotwild, Rehwild, Damwild, Sikawild, 

15,00 12,00

Neuweltkameliden (Lama, Alpaka, sonstige) 15,00 12,00

Laufvögel (Strauße, Nandu, Emu, sonstige) 15,00 12,00

Schwarzwild mit Trichinenuntersuchung

Probenahme durch Untersucher

1
Tarif II = zuzüglich 80% - werktags 18-7 Uhr, samstags ab 15:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen

2
für erlegtes Wild gilt, Fleischuntersuchung durch amtlichen Tierarzt erforderlich, wenn durch den Jäger bedenklicher Merkmale ferstgestellt wurden

3
für die amtl. Untersuchung von Trichinenproben wird im Voglandkreis derzeit keine Gebühr erhoben, aufgrund der Kostenübernahme VwV Trichinenerstattung 

Schwarzwild durch den Freistaat Sachsen.    

16,00 
3

16,00 
3

Trichinenuntersuchung bei Schwarzwild

Probenahme durch Untersucher

Trichinenuntersuchung

andere Tiere

Gebührenverzeichnis Hausschlachtung Vogtlandkreis gemäß des Erlasses des Sächsischen Staatsministeriums  für Soziales vom 31.01.2022 zur 

Kostenerhebung für amtliche Kontrollen nach Kapitel VI der Verordnung (EU) 2017/625 und des 10. Sächsischen Kostenverzeichnisses vom 16.08.2021

Tarif I
1

werktags 7-18 Uhr, samstags bis 15:00 Uhr

Trichinenuntersuchung 

bei Schwarzwild

Probenahme durch Jäger

27,00 
3

11,00 
3


